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Die Ärztekammer Nordrhein gibt folgende Hinweise zur Liquidation von Laborleistungen durch
niedergelassene Ärzte nach Inkrafttreten der Teilnovelle der privatärztlichen Gebührenordnung, ins-
besondere auch zur neuen Regelung für Ärztliche Laborgemeinschaften:
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Anfrage von Rudolf Henke im NRW-Landtag

Das Bundesgesundheitsministerium 
hat in seiner Begründung zur GOÄ-Novelle unter anderem folgendes ausgeführt:

„Der Ausschluß der Delegierbarkeit von Laborleistungen aus den Abschnitten M III und IV bewirkt,
daß diese Leistungen nur noch von dem erbringenden Arzt abgerechnet werden können. Auf die
Erbringung von Laborleistungen in dem medizinisch notwendigen Umfang hat dies keinen Einfluß.
Für den anfordernden Arzt entfällt lediglich der Gebührenanreiz, medizinisch nicht notwendige La-
borleistungen in Auftrag zu geben.“ RhÄ


